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Ihr Anliegen ist bei uns in guten Händen.

 #12                          Dieser Flyer wird Ihnen mit der Informationssendung erneut zugeschickt.

Eingetragene
Lebenspartnerschaft

Rechtsschutz zu Top-Konditionen
für Mitglieder im Mieterschutzbund Berlin.
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... damit Sie Recht behalten!
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Sie erreichen uns:

(Beratung nach Voranmeldung)

Hauptgeschäftsstelle
Konstanzer Straße 61, 10707 Berlin
Tel. 030 / 882 30 85, Fax. 882 27 00

Zweigstellen
Leipziger Str. 49, 10117 Berlin, Tel. 030 / 201 15 27
Sonnenallee 95, 12045 Berlin, Tel. 030 / 687 01 21

E-Mail: zentrale@mieterschutzbund-berlin.de
Internet: www.mieterschutzbund-berlin.de

Rechtsberatung für Nichtmitglieder
Hotline 0190 / 82 92 40 (1,86 EUR/min, Mo-Fr  12-14 Uhr)

Die Ausführungen können lediglich erste rechtliche Anhaltspunkte bieten. Eine
Beratung der Mitglieder durch Rechtsanwälte des Mieterschutzbundes
Berlin e. V. kann im Einzelfall dadurch nicht ersetzt werden. Für Vollständigkeit
und Richtigkeit der Inhalte keine Gewähr.                               (Stand: März 2004)

Copyright: Alle Texte und Abbildungen aus “Informationen für Mieter“ sind
urheberrechtlich geschützt. Jede Reproduktion oder Übertragung außerhalb der
engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes bedarf der vorherigen schriftlichen
Genehmigung des Herausgebers. Der Urheberrechtsschutz gilt auch gegenüber
Datenbanken und ähnlichen Einrichtungen.
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Mieterschutz ist Vertrauenssache.

Für rückständige Mieten, Kautionszahlungen oder Schä-
den haftet allein der den Mietvertrag unterzeichnende
eingetragene Lebenspartner.

Weder der Auszug eines eingetragenen Lebenspartners
noch die "Scheidung" bedeuten, dass eine der Mietver-
tragsparteien automatisch aus dem Mietvertrag entlassen
wird. Lediglich die Zuweisung der Wohnung durch den
Familienrichter beendet bzw. begründet ein (neues)
Mietverhältnis.

Die Zuweisung der ehelichen Wohnung ist bereits vor
rechtskräftiger "Scheidung" möglich.

Der eingetragene Lebenspartner ist im Falle des Todes
des mietvertraglich gebundenen Lebenspartners durch
das Gesetz abgesichert. Er hat das vorrangige Recht,
in das Mietverhältnis einzutreten.

Zur Situation des Todes eines (eingetragenen) Lebenspartners
verweisen wir auf "Informationen für Mieter" Nr. 27.

Im Übrigen finden Sie nähere Ausführungen und Hilfestellun-
gen zur Problematik der häuslichen Gewalt in "Informationen
für Mieter" Nr. 14.

12. Eingetragene Lebenspartnerschaft

Eine Großstadt wie Berlin ist tolerant. Gesellschaftliche
Gegebenheiten verändern sich rasant. In den letzten Jahren
hat sich insbesondere das gemeinschaftliche Zusammenleben
der Menschen verändert.

Es ist inzwischen fast "normal", dass gleichgeschlechtliche
Paare sich nicht mehr verstecken. Vor einigen Jahren wäre
es undenkbar gewesen, dass ein gleichgeschlechtliches Paar
einen Mietvertrag schließt. Dies berücksichtigt auch das
Lebenspartnerschaftengesetz und stellt gleichgeschlechtliche
eingetragene Lebensgemeinschaften Ehepaaren gleich.

Unter einer Lebenspartnerschaft versteht man

eine Gemeinschaft
zweier Personen
gleichen Geschlechts
zum Zwecke gemeinsamer Lebensgestaltung.

Eingetragen ist eine Lebenspartnerschaft, wenn

sie förmlich
vor einem mitwirkungsbereiten Standesbeamten erklärt
und damit urkundlich wird.

Formell nicht-eingetragene Lebenspartnerschaften

Ist dieser formelle Akt nicht vollzogen, gelten gleichgeschlecht-
liche Lebenspartnerschaften als "bloße" Lebensgemeinschaf-
ten. Dann gelten nachfolgende Regelungen (vergleichen Sie
bitte "Informationen für Mieter" Nr. 13).

Grundsätzlich ist es ausreichend, wenn einer der Le-
benspartner als Mietvertragspartei den Mietvertrag
unterzeichnet. Ihr Vermieter muss die Aufnahme Ihres

Lebenspartners dauerhaft in die Wohnung grundsätzlich
gestatten. Holen Sie die Zustimmung des Vermieters
ein!

Ist lediglich ein Partner Mietvertragspartei, müssen sie
sich im Fall einer Trennung einigen. Es gibt keine
rechtlichen Ansprüche auf Zuweisung der Wohnung.
Hat lediglich einer der Partner den Mietvertrag unter-
zeichnet, kann er in der Wohnung bleiben. Der andere
Partner muss, wenn er es wünscht, die Wohnung
verlassen. Sind beide Mieter der Wohnung, bleibt als
letzte Konsequenz bei Unmöglichkeit einer Einigung die
Kündigung des Mietvertrages.

Die Kündigung des Mietvertrages ist von allen Mietver-
tragsparteien zu unterzeichnen. Sollte einer der Lebens-
partner die Abgabe der Kündigungserklärung verweigern,
können Sie einen Anspruch auf Abgabe dieser Erklärung
notfalls auch gerichtlich durchsetzen.

Aus der rechtlichen Stellung der Lebenspartner als BGB-
Gesellschaft ergibt sich grundsätzlich im Verhältnis
untereinander die Pflicht zur Beteiligung an den Wohn-
kosten, bis der Vertrag vollständig abgewickelt ist.

Formell eingetragene Lebenspartnerschaften

In rechtlicher Hinsicht wird die eingetragene Lebenspartner-
schaft wie eine eheliche Gemeinschaft behandelt. Insoweit
wird auf die Ausführungen in "Informationen für Mieter"
Nr. 11 zum Thema "Ehe und Mietvertrag" verwiesen.

Grundsätzlich ist es ausreichend, wenn einer der Le-
benspartner als Mietvertragspartei den Mietvertrag
unterzeichnet: Ihr Vermieter muss es grundsätzlich
gestatten, dass Sie Ihren eingetragenen Lebenspartner
dauerhaft in die Wohnung aufnehmen.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /PageByPage
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile ()
  /CalCMYKProfile ()
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo true
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 405
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.23457
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 405
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.23457
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for high quality pre-press printing. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later. These settings require font embedding.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308030d730ea30d730ec30b9537052377528306e00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /FRA <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /DEU <FEFF00450072007300740065006c006c007400200061006d002000310030002e00300031002e003200300030003400200075006e00640020006f007000740069006d00690065007200740020006600fc0072002000640065006e0020004c0041005300450052004c0049004e0045002d0057006f0072006b0066006c006f0077002e00200049006e0066006f007300200075006e006400200044006f0077006e006c006f00610064007300200075006e007400650072003a00200068007400740070003a002f002f007700770077002e006c0061007300650072002d006c0069006e0065002e00640065>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [14400.000 14400.000]
>> setpagedevice


